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Einleitung

§ 1 Einführung in die Problematik

Mit der Entscheidung vom 17. Oktober 20191 verurteilte der BGH eine Partei zu
Schadensersatz, weil diese entgegen einer ausschließlichen Gerichtsstandsverein-
barung abredewidrig in den USA geklagt hatte. Der BGH entschied damit einen in
der Literatur lange und erbittert geführten Streit.2 Er erkannte an, dass internationale
Gerichtsstandsvereinbarungen eine Pflicht entfalten, Klagen vor derogierten Ge-
richten zu unterlassen.

Die gleiche Problematik stellt sich auch bei Schiedsvereinbarungen und hat dort
in jüngster Zeit vermehrt Beachtung gefunden.3 Auch hier wird zum Teil noch be-
stritten, dass Schiedsvereinbarungen eine Pflicht entfalten, Klagen vor staatlichen
Gerichten zu unterlassen.4 Eine solche Pflicht bildet jedoch die Grundlage für eine
vertragliche Absicherung des Schiedsverfahrens durch Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüche. Im Vergleich zu Gerichtsstandsvereinbarungen verschärft sich
die Problematik von Klagen unter Verletzung einer Schiedsvereinbarung. Für
Schiedsverfahren existiert auf deutscher, mitgliedsstaatlicher5 oder drittstaatlicher
Ebene kein Rechtshängigkeitsmechanismus, mit dem Parallelverfahren unterbunden

1 BGHZ 223, 269 – NJW 2020, 399. Für eine ausführliche Besprechung des Urteils siehe
Kap. 2 § 3 C. III. 2.

2 Antomo, 399 ff.; Eichel, 224 f.; Gebauer, FS Kaissis 2012, 267 (274 ff.); Geimer, IZPR,
Rn. 1116 ff.; Götz, 134 f.; Gottwald, FS Henckel 1995, 295 (307 f.); Hau, 202 f.; Hausmann,
FS Lorenz 1991, 359 (361); Jasper, 126 f.; Köster, 84 ff.; Kurth, 60 ff.; Mankowski, IPRax
2009, 23; Peiffer, 330 ff.; Pfeiffer, 770; Ries, 83 ff.; Sandrock, RIW 2004, 809 (812 ff.);
Schack, IZVR, Rn. 918 ff.; ders., ZZP 2003, 130 (131); Schlosser, FS Lindacher 2007, 111;
Schröder, FS Kegel 1987, 523 (530 ff.); Spickhoff, FS Deutsch 1999, 327 (335); Wagner, 257.

3 Breder, Die Verzahnung der Brüssel Ia-VO mit der Schiedsgerichtsbarkeit; Colberg, Der
Schutz der Schiedsvereinbarung; Frohloff, Verletzung von Schiedsvereinbarungen; Manner/
Mosimann, FS Schwenzer 2011, 1197; Sachs/Peiffer, FS Coester-Waltjen 2015, 713; Sand-
rock, IDR 2004, 106; Thieme, Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate; auch Mayr,
Schiedsvereinbarung und Privatrecht; Rapp, ZZP 2020, 193; Gebauer, FS Thümmel 2020,
197.

4 Bucher, FS Schlosser 2005, 97 (99 f.); Lionnet/Lionnet, 175 f.; Naumann, 101; Schack,
IVZR, Rn. 1407; Schwab/Walter, Kap. 7 Rn. 20; Spickhoff, FS Deutsch 1999, 327 (335);
Wagner, 255 ff. u. 582; ebenso schon Schiedermair, 95 ff.; ehemals auch Münch, FS Gei-
mer 2017, 461 (478), nun anders in Münch, in: MüKoZPO, Band 3, § 1029 Rn. 142.

5 Hier existiert mit Art. 31 Abs. 2, Abs. 3 Brüssel Ia-VO eine Ausnahme vom lis pendens-
Prinzip zum Schutz der Gerichtsstandsvereinbarung. Siehe hierzu Kap. 1 § 3 B. III. 1.



werden können.6 Gleichzeitig bietet ein Schiedsverfahren eine größere Angriffs-
fläche für Sabotagetaktiken: Neben abredewidrigen Klagen in der Hauptsache kann
das Schiedsverfahren durch negative Feststellungsklagen sowie Maßnahmen im
einstweiligen Rechtsschutz untergraben werden.7 Als Abwehrmaßnahmen gegen
solche Sabotageversuche werden Unterlassungs- (anti-suit injunctions)8 und Scha-
densersatzansprüche9 ins Spiel gebracht. Mit dem staatlichen Gericht und dem
Schiedsgericht stehen potentiell zwei Spruchkörper für eine Durchsetzung ent-
sprechender Ansprüche zur Verfügung. Aufgrund dieser Parallelität von Gerichts-
und Schiedsgerichtsverfahren sind zudem Rechtskraftkonflikte zu befürchten. Fer-
ner bewegen sich solche Ansprüche – sofern sie sich gegen Verfahren in Mit-
gliedsstaaten richten – im Spannungsfeld zur Brüssel Ia-VO.

Entsprechend groß ist das praktische Bedürfnis, das Schiedsverfahren als einzig
zu beschreitenden Rechtsweg für Streitigkeiten aus dem betreffenden Vertrag ab-
zusichern. Die Möglichkeit der schiedstreuen Partei, dies zu tun, sind Gegenstand
dieser Arbeit.

§ 2 Untersuchungsgegenstand

Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit der vertraglichen Absi-
cherung von Schiedsvereinbarungen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem
Schutz des Schiedsverfahrens vor abredewidrigen Klagen, die die schiedsuntreue
Partei vor einem staatlichen Gericht erhebt.10 Die Ausführungen beschränken sich
daher auf vertragliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche und Absiche-
rungs- bzw. Sanktionsmechanismen wie Kostenerstattungsansprüche, Schadens-
pauschalen undVertragsstrafen. Deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche
wegen Klageerhebung vor einem staatlichen Gericht trotz Schiedsvereinbarung
werden nicht behandelt.11

Teilweise wird zu Argumentationszwecken und zur Veranschaulichung auch auf
die Paralleldiskussion bei Gerichtsstandsvereinbarungen eingegangen, die in der
vergangenen Zeit durch zahlreiche und umfangreicheMonographien12 und durch die

6 Hierzu Colberg, 44 f.
7 Siehe hierzu unten Kap. 1 § 3 B. III. 2. und IV.
8 Breder, 8 ff.; Colberg, 65 ff.; Frohloff, 171 ff. u. 200 ff.; Schlosser, RIW 2006, 486.
9 Colberg, 151 ff.; Frohloff, 111 ff.; Thieme, 1 ff.;Manner/Mosimann, FS Schwenzer 2011,

1197; Sachs/Peiffer, FS Coester-Waltjen 2015, 713 (716); Sandrock, IDR 2004, 106.
10 Siehe zur detaillierten Erläuterung des Begriffs unten Kap. 1 § 3 B. II. 1. und 2.
11 Hierzu Colberg, 216 ff.; Thieme, 133 ff. u. 157 ff.
12 Antomo, Schadensersatz wegen der Verletzung einer internationalen Gerichtsstandsver-

einbarung?; Peiffer, Schutz gegen Klagen im forum derogatum; Ries, Der Schadensersatzan-
spruch wegen der Missachtung einer internationalen Gerichtsstandsvereinbarung.
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Grundsatzentscheidung des BGH13 angeheizt wurde. Die Arbeit behandelt sowohl
Schiedsvereinbarungen mit reinem Inlandsbezug als auch solche mit Auslandsbe-
zug. In der Literatur ist dieseUnterscheidung geläufig.14Siewird imweiterenVerlauf
der Arbeit gerade im Hinblick auf die zu untersuchenden Unterlassungspflichten
relevant. Denn die Argumentationslinien für oder gegen die Annahme einer Pflicht,
Klagen vor staatlichen Gerichten zu unterlassen, orientieren sich ganz maßgeblich
daran, ob ein rein nationaler oder aber ein internationaler Sachverhalt vorliegt.15

Unter einer Schiedsvereinbarung mit reinem Inlandsbezug (nationale Schieds-
vereinbarung) versteht diese Arbeit einen Sachverhalt, in dem die Parteien und das
Schiedsgericht ihren Sitz in Deutschland haben.16 Dabei wird davon ausgegangen,
dass in einem rein nationalen Sachverhalt die abredewidrige Klage nur vor einem
deutschen Gericht erhoben wird.

Eine Schiedsvereinbarung mit Auslandsbezug (internationale Schiedsvereinba-
rung) liegt nach dem Verständnis dieser Arbeit dagegen vor, wenn eine der Parteien
ihren Sitz im Ausland hat.17 Schiedsort und Sitz des Schiedsgerichts bleibt dagegen
Deutschland. In dieser Konstellation wird unter der Prämisse gearbeitet, dass die
abredewidrige Klageerhebung imAusland erfolgt. Die Arbeit differenziert in diesem
Rahmen zwischen einer Klage vor einemGericht imGeltungsbereich der Brüssel Ia-
VO und einer Klageerhebung in einem außereuropäischen, drittstaatlichen Forum.

§ 3 Beispielssachverhalte

Zur Veranschaulichung der etwas komplexen Problematik dienen Beispiels-
sachverhalte, die im Folgenden kurz erläutert werden und auf die die Arbeit im
weiteren Verlauf zurückgreift:

Beispielssachverhalt 1:

A und B haben beide ihren Sitz in Deutschland. Sie schließen einen Vertrag über die
Lieferung vonMaschinen. DerVertrag unterliegt deutschemRecht. Sämtliche Streitigkeiten
aus dem Vertragsverhältnis sollen durch ein Schiedsgericht mit Sitz in Düsseldorf,
Deutschland, beigelegt werden. NachdemA dieMaschinen geliefert hat, begehrt er Zahlung
des Kaufpreises. B weigert sich, da er den Vertrag für unwirksam hält und klagt vor dem
Landgericht Düsseldorf auf Feststellung, dass der Liefervertrag unwirksam ist und A keinen
Anspruch gegen B hat.

13 BGHZ 223, 269 – NJW 2020, 399.
14 Prütting, in: Prütting/Gehrlein, § 1029 Rn. 6; Salger/Trittmann, § 1 Rn. 20; Schlosser,

in: Stein/Jonas, Band 10, § 1029 Rn. 108 ff.; Geimer, in: Zöller, § 1029 Rn. 107 ff.
15 Siehe hierzu unten Kap. 2 § 3 C. I. und II.
16 Dieses Verständnis teilt auch Prütting, in: Prütting/Gehrlein, § 1029 Rn. 6.
17 Wie hier Salger/Trittmann, § 1 Rn. 20. Die Frage, wann eine internationale Schieds-

vereinbarung mit Auslandsbezug vorliegt, wird in der Literatur meist offengelassen.
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